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ArbeitskreisE/vertretungen

Das Bundessozialgericht in Kassel 
hat am 15. Juni 2010 in mehreren Urtei-
len daran festgehalten , dass Versicherte 
einen Anspruch nach dem Anspruchs- 
und Anwartschaftsüberführungsgesetzt 
(AAÜG) haben, die am 30. Juni 1990 in 
einem volkseigenen Produktionsbetrieb 
der ehemaligen DDR gearbeitet und eine 
ingenieurtechnische Tätigkeit ausgeübt 
haben. Das Bundessozialgericht folgt al-
lerdings nicht der bisherigen, von den 
Landessozialgerichten in Sachsen, Thü-
ringen und Brandenburg entwickelten 
Rechtssprechung zur „Leeren Hülle“. 
Gleichzeitig wurden sämtliche Fälle zur 
weiteren Sac hverhaltsaufklärung an die 
Vorinstanzen zurückverwiesen.

Bisher wurde angenommen, dass 
schon mit der Einleitung der Umwand-
lung eines volkseigenen Betriebes in eine 
Kapitalgesellschaft auch die Betriebsmit-
tel vor dem 30. Juni 1990 übernommen 
wurden und der volkseigene Produkti-
onsbetrieb mangels Eigenkapital nicht 
mehr in der Lage war, eine Produktion zu 
betreiben und seine Mitarbeiter zu ent-
lohnen (Leere Hülle“). Folge war der 
Wegfall der Ansprüche nach dem AAÜG. 
Das Bundessozialgericht vertritt dage-
gen die Auffassung, dass der volkseige-
ne  Betrieb bis zum 30. Juni 1990 exi-
stierte und produzierte, solange eine 
Nachfolgegesellschaft bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht rechtsfähig war, so dass 

ein Anspruch nach dem AAÜG bestehen 
kann. Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund wird die neue Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts umsetzten.

Betroffene können sich bei Rückfra-
gen an den Versorgungsträger für die 
Zusatzversorgungssysteme bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
wenden (Hirschberger Straße 4, 10317 
Berlin – Telefon über die Hauptzentrale 
030 865 – 0). (rh)

Die Einbeziehung von Förstern in di-
ese Zusatzversorgung wurde von  den 
Gerichten abgelehnt, da sie am 
30.06.1990 nicht einem volkseigenen 
Produktionsbetrieb der Industrie oder 
des Bauwesens oder einem gleichge-
stellten Betrieb ange-

hörten. Dabei wurde auf den Schwer-
punkt des Staatlichen Forstwirtschafts-
betriebes abgestellt, der gerade nicht die 
massenhafte (industrielle) Herstellung 
von Produkten umfasste, sondern über-
wiegend die Rohholzproduktion, die zur 
Land- und Forstwirtschaft gehört. Auf 
die Frage, ob ein Staatlicher Forstwirt-
schaftsbetrieb (auch) ein VEB war, 
kommt es in diesem Zusammenhang 
nicht an.

Nur zur Frage , ob bei VBEen, die 
bereits vor dem 01.07.1990 eine Um-
wandlungserklärung abgegeben hatten, 
kein VEB im Sinne der Verordnung über 
die zusätzliche Altersversorgung der 

technischen Intelligenz vorlag, hat sich 
das Bundessozialgericht nunmehr an-
ders als die Vorinstanzen positioniert. Der 
5. Senat geht jetzt davon aus, dass allein 
die Abgabe einer Umwandlungserklä-
rung nicht ausreicht, um den Status als 
VEB zu verlieren. Das Bundessozialge-
richt hat die Rechtsstreite jedoch aus-
drücklich an die jeweiligen Landessozial-
gerichte zurückverwiesen, weil bisher je-
weils Feststellungen dazu fehlen, ob es 
sich bei den VEBen um Produktionsbe-
triebe handelt. Auch hieraus ist deutlich 
zu erkennen, dass diese, von den Staatli-
chen Forstwirtschaftsbetrieben nicht er-
füllte Voraussetzung für das Bundessozi-
algericht auch weiterhin mit entschei-
dend bleibt 

Die Entscheidungen des 5. Senats 
des Bundessozialgerichts vom 
15.06.2010 ändern daher die Rechtslage 
für die betroffenen  Förster nicht. ■

BSG zur Zusatzrente  
für Ingenieure in der ehemaligen DDR

Vor 60 Jahren, zwei Jahre nach der Währungsreform: eine 
intakte, in der Gemeinschaft ausgeglichene, zufriedene 
Forstpartie beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Klever 
Reichswaldes. 

Ein Revierförster (A 4 f mit Fahrradzulage), ein Hilfsförster 
(139 DM Diäten), ein Haumeister, sieben Waldfacharbeiter 
und 17 ständig wiederkehrende Kulturfrauen bei 45 Wochen-
stunden und 48 Pfennig Stundenlohn. ■ � Joachim Buff, Osterode

Historisches – damals


